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Satzung der Gemeinde Ruhpolding über die Herstellung von 
Stellplätzen und Garagen und deren Ablösung 

 
Die Gemeinde Ruhpolding erläßt aufgrund des Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauord-
nung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. Nr. 18 vom 
24.08.2007) und Art. 23 Satz 1 und Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Bayern (GO) folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Satzung erstreckt sich auf das Gebiet der Gemeinde Ruhpolding. 
Soweit gültige Bebauungspläne abweichende Stellplatzfestsetzungen treffen, sind diese 
Festsetzungen anzuwenden. 
 
 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von Garagen und Stellplätzen 

 
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen ergibt sich aus Art. 47 Abs. 2 und Abs. 3 
BayBO, wenn 
 
 eine bauliche oder andere Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- und Abfahrtsverkehr zu 

erwarten ist, oder 
 
 bei Änderung baulicher Anlagen oder ihrer Benutzung durch die Änderung ein zusätzlicher 

Bedarf zu erwarten ist. Das gilt nicht bei Änderung baulicher Anlagen oder ihrer Benut-
zung, wenn sonst die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter Berücksich-
tigung der Möglichkeit einer Ablösung erheblich erschwert oder verhindert würde. 

 
 

§ 3 
Anzahl der Garagen und Stellplätze 

 
(1) Die Anzahl der erforderlichen und nach Art. 47 BayBO herzustellenden Garagen und 
Stellplätze (Stellplatzbedarf) ist anhand der Richtzahlliste für den Stellplatzbedarf zu ermit-
teln, die als Anlage 1 Bestandteil dieser Satzung ist. Bei Änderungen oder Nutzungsänderun-
gen wird der fiktive Bestand an Stellplätzen nach der Anlage 1 auf Grundlage der geneh-
migten Nutzung angerechnet. Ergibt sich bei der Berechnung nach der Richtzahlliste ein of-
fensichtliches Mißverhältnis zum tatsächlich zu erwartenden Stellplatzbedarf, so ist die Zahl 
der zu erwartenden Beschäftigten/Besucher zu Grunde zu legen. Bei Mehrfamilienhäusern 
mit Tiefgarage kann die Richtzahl nach Nr. 1.2 der Anlage 1 von 1,5 St./Wohneinheit 
ausnahmsweise bis zu 1,2 St./Wohneinheit reduziert werden. 
 
(2) Für Nutzungen, die in der Anlage 1 nicht erfaßt sind, ist der Stellplatzbedarf nach den 
besonderen Verhältnissen im Einzelfall unter sinngemäßer Berücksichtigung der Richtzahlen 
für Verkehrsquellen mit vergleichbarem Stellplatzbedarf zu ermitteln. 
 
(3) Ergibt die Gesamtberechnung eine Bruchzahl, so wird ab 0,5 auf einen vollen Stellplatz 
aufgerundet. 
 
(4) Für Anlagen mit regelmäßigem An- und Auslieferungsverkehr ist eine ausreichende An-
zahl von Stellplätzen für Lastkraftwagen nachzuweisen. Auf ausgewiesenen Ladezonen für 
den Anlieferverkehr dürfen keine Stellplätze nachgewiesen werden. 
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(5) Werden Anlagen verschiedenartig genutzt, so ist der Stellplatzbedarf für jede Nutzung 
(Verkehrsquelle) getrennt zu ermitteln. Bei zeitlich ständig getrennter Nutzung (Wechselnut-
zung) ist eine gegenseitige Anrechnung der Stellplätze möglich. 
 
(6) Bei Wohnanlagen und öffentlich zugänglichen Bauten ab 20 notwendigen Stellplätzen 
sind 10 % der notwendigen Stellplätze für Schwerbehinderte herzustellen. Die Berechnung 
erfolgt unter Anwendung des § 3 Abs. 3. Stellplätze für Schwerbehinderte sind entsprechend 
DIN 18025-1 auszuführen und unmittelbar an stufenlosen Eingangsbereichen, in Tiefgaragen 
in der Nähe von Aufzügen anzuordnen. Die Stellplätze für Schwerbehinderte sind als solche 
zu kennzeichnen. 
 
(7) Der Vorplatz von Garagen und Carports (Stauraum) gilt nicht als Stellplatz im Sinne die-
ser Satzung. 
 
 

§ 4 
Möglichkeiten zur Erfüllung der Stellplatzpflicht 

 
(1) Die Stellplatzverpflichtung wird erfüllt durch Schaffung von Stellplätzen auf dem Bau-
grundstück (Art. 47 Abs. 3 Nr. 1 BayBO). 
 
(2) Die Herstellung ist auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe des Baugrundstückes 
zulässig, wenn dessen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bau-
aufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist (Art. 47 Abs. 3 Nr. 2 BayBO). Ein Grundstück liegt in 
der Nähe des Baugrundstückes, wenn die Entfernung nicht mehr als 200 m Fußweg beträgt. 
 
(3) Stellplätze und Garagen dürfen auf dem Baugrundstück oder auf einem anderen Grund-
stück im Sinne des Absatzes 2 nicht errichtet werden, wenn 
 
 aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan auf dem Baugrundstück keine Stellplätze 

oder Garagen angelegt werden dürfen, 
 
 das Grundstück zur Anlegung von Stellplätzen oder Garagen nicht geeignet ist, 
 
 sanierungs- oder denkmalschutzrechtliche Gründe entgegenstehen, oder 
 
 sonst ein überwiegend öffentliches Interesse gegen die Errichtung besteht. 
 
 

§ 5 
Gestaltung und Ausstattung von Stellplätzen und Garagen 

 
(1) Es ist eine ausreichende und naturgerechte Ausführung der Zufahrten und Stellflächen 
vorzusehen. Es sollen grundsätzlich wasserdurchlässige und biologisch aktive Befestigungs-
arten (z. B. Rasenfugensteine) gewählt werden. Für Stellplatzflächen und ihre Zufahrten ist 
eine eigene Entwässerung vorzusehen; diese darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen 
erfolgen. 
 
(2) Zwischen Garagen und öffentlichen Verkehrsflächen ist ein offener Stauraum von minde-
stens 5 m Länge einzuhalten. Im Bereich des Vorgartens (Grundstücksstreifen von 5 m an 
der öffentlichen Verkehrsfläche zugewandten Seite) und erforderlicher Sichtdreiecke sind 
Garagen und überdachte Stellplätze grundsätzlich unzulässig. 
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(3) Mehr als drei zusammenhängende Stellplätze, bzw. Garagen sind nur über eine gemein-
same Zu-, bzw. Abfahrt an die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen. 
 
(4) Besucherstellplätze müssen leicht und auf kurzem Weg erreichbar sein und müssen 
grundsätzlich oberirdisch nachgewiesen werden. Sie sollen in den Bauvorlagen gesondert 
dargestellt werden. 
 
(5) Stellplätze sowie deren Zu- und Abfahrten dürfen nur auf Flächen hergestellt werden, die 
weder als Rettungswege noch als Auffahr- und Entwicklungsflächen für die Feuerwehr erfor-
derlich sind. 
 
(6) Die Stellplätze sind noch vor Fertigstellung der baulichen Anlagen, bzw. Aufnahme der 
Nutzung herzustellen und dauerhaft zu kennzeichnen. Für die Gestaltung, Lage und Ausmaße 
der Stellplätze, Fahrgassen, Zu- und Abfahrten sowie Rampen finden ergänzend die 
Bestimmungen des Art. 47 BayBO und der Garagenverordnung (GaV) in der jeweils gültigen 
Fassung Anwendung. 
 
 

§ 6 
Ablösung der Stellplatz- und Garagenbaupflicht 

 
(1) Die Stellplatzverpflichtung kann durch Abschluß eines Ablösungsvertrages erfüllt werden, 
wenn der Bauherr die Stellplätze oder Garagen nicht auf dem Baugrundstück oder auf einem 
geeigneten Grundstück in der Nähe herstellen kann und an geeigneter Stelle öffentlicher 
Parkraum zur Verfügung steht. Der Abschluß eines solchen Vertrages liegt im pflichtgemäßen 
Ermessen der Gemeinde. 
 
(2) Die Stellplatzablöse beträgt für das gesamte Gemeindegebiet 5.000,00 € je Stellplatz. 
 
(3) Der Ablösungsvertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung abzuschließen. Bei Bauvor-
haben, die gemäß Art. 58 BayBO von der Genehmigung freigestellt sind oder die nach 
Art. 57 BayBO generell verfahrensfrei sind, ist der Ablösungsvertrag vor Beginn der 
Baumaßnahme abzuschließen. 
 
(4) Der Ablösungsbetrag wird mit Aufnahme der Nutzung zur Zahlung fällig. Im Ablösungs-
vertrag kann ein anderer Zeitpunkt bestimmt werden. 
 
 

§ 7 
Abweichungen 

 
Von den Vorschriften dieser Satzung können von der Bauaufsichtsbehörde Abweichungen 
nach Art. 63 BayBO im Einvernehmen mit der Gemeinde zugelassen werden. 
 
 

§ 8 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Gemäß Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Regelungen dieser Satzung zuwiderhandelt. 
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§ 9 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Ruhpolding, 09.04.2008 
GEMEINDE RUHPOLDING 
 

 
....................................... 
Andreas Hallweger 
1. Bürgermeister 
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Anlage zu § 3 Abs. 1, 2 und Abs. 3 der Stellplatz- und Garagensatzung der 
Gemeinde Ruhpolding 
 

Anzahl der erforderlichen Stellplätze 
 
Nr. Verkehrsquelle Zahl der Stellplätze hiervon 

für 
Besucher 

in % 
1.0 Wohngebäude   
1.1 Einfamilienhäuser 2 St.  
1.2 Mehrfamilienhäuser 1,5 St./Wohneinheit 10 % 
1.3 Wohnungen in gemischt genutzten 

Gebäuden 
1,5 St./Wohneinheit 10 % 

1.4 Kinder- und Jugendheime 1 St./15 Betten, mind. 3 St. 75 % 
1.5 Schwesternwohnheime 1 St./3 Betten, mind. 3 St. 10 % 
1.6 Arbeitnehmerwohnheime 1 St./2 Betten, mind. 3 St. 20 % 
1.7 Altenwohnheime 1 St./2 Wohneinheiten, mind. 3 St. 75 % 
1.8 Wohnheime für Behinderte 1 St./8 Betten, bzw. Pflegeplätze, 

mind. 3 St. 
75 % 

    
2.0 Gebäude mit Büro, Verwaltungs-, Geschäfts- und Praxisräumen  
2.1 Büro- und Verwaltungsräume allgemein 1 St./30 m² HNF, mind. 2 St. 20 % 
2.2 Räume mit erheblichem Besucherverkehr 

(Schalter-, Abfertigungs- oder Beratungs-
räume, Arztpraxen usw.) 

1 St./20 m² HNF, mind. 3 St. 75 % 

    
3.0 Verkaufsstätten   
3.1 Läden 1 St./30 m² HNF(V), mind. 1 St. je 

Laden 
75 % 

3.2 Waren- und Geschäftshäuser 
(einschl. Einkaufszentren, großflächigen 
Einzelhandelsbetrieben) 

1 St./30 m² HNF(V) 75 % 

    
4.0 Versammlungsstätten, Kirchen (keine Sportstätten)  
4.1 Versammlungsstätten von überörtlicher 

Bedeutung (z. B. Theater, Konzerthäuser, 
Mehrzweckhallen) 

1 St./5 Sitzplätze 90 % 

4.2 Sonstige Versammlungsstätten (z. B. Kino, 
Schulaulen, Vortragssäle) 

1 St./7 Sitzplätze 90 % 

4.3 Kirchen 1 St./20 Sitzplätze 90 % 
    
5.0 Sportstätten   
5.1 Sportplätze ohne Besucherplätze, z. B. 

Trainingsplätze 
1 St./300 m² Sportfläche  

5.2 Sportplätze und Sportstadien mit 
Besucherplätzen 

1 St./300 m² Sportfläche, zusätzlich 1 
St./10 Besucherplätze 

 

5.3 Spiel- und Sporthallen ohne Besucher-
plätze 

1 St./50 m² Hallenfläche  

5.4 Spiel- und Sporthallen mit 
Besucherplätzen 

1 St./50 m² Hallenfläche, zusätzlich 1 
St./10 Besucherplätze 

 

5.5 Freibäder und Freiluftbäder 1 St./300 m² Grundstücksfläche  
5.6 Tennisplätze ohne Besucherplätze 4 St./Spielfeld  
5.7 Tennisplätze mit Besucherplätzen 4 St./Spielfeld, zusätzlich 1 St./10 Be-

sucherplätze 
 

5.8 Minigolfplätze 6 St./Minigolfanlage  
5.9 Kegel-, Bowlingbahnen 4 St./Bahn  
5.10 Fitneßcenter 1 St./30 m² Sportfläche  
    
6.0 Schank- und Speisewirtschaften/Beherbergungsbetriebe  
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6.1 Gaststätten 1 St./10 m² HNF, mind. 2 St. 75 % 
6.2 Gaststätten mit hoher Besucherfrequenz 

(z. B. Pubs, Diskotheken) 
1 St./10 m² HNF, mind. 3 St. 75 % 

6.3 Biergärten 1 St./10 m² HNF, mind. 2 St. 90 % 
6.4 Spiel- und Automatenhallen, Billiardsalons, 

sonstige Vergnügungsstätten 
1 St./5 m² HNF, mind. 2 St. 90 % 

6.5 Hotel/Pensionen, andere Beherbergungs-
betriebe 

1 St./3 Betten; für zugehörigen 
Restaurantbetrieb Zuschlag nach 6.1 
oder 6.2 

75 % 

6.6 Jugendherbergen 1 St./10 Betten 75 % 
    
7.0 Krankenanstalten   
7.1 Krankenanstalten 1 St./5 Betten 60 % 
7.2 Altenpflegeheime, Pflegeheime für Behin-

derte 
1 St./5 Betten, bzw. Pflegeplätze, 
mind. 3 St. 

75 % 

7.3 Sanatorien, Kuranstalten, Anstalten für 
langfristig Kranke 

1 St./4 Betten, mind. 3 St. 25 % 

7.4 Ambulanzen 1 St./20 m² HNF, mind. 2 St. 75 % 
    
8.0 Schulen, Einrichtungen der Jugendförderung  
8.1 Grundschulen 1 St./Klasse  
8.2 Hauptschulen, sonstige allgemeinbildende 

Schulen, Berufschulen, Berufsfachschulen 
1 St./Klasse, zusätzlich 1 St./5 Schüler 
über 18 Jahre 

10 % 

8.3 Sonderschulen für Behinderte 1 St./15 Schüler  
8.4 Kindergärten, Kindertagesstätten u. ä. 1 St./25 Kinder, mind. 2 St./Gruppe 10 % 
8.5 Jugendfreizeitheime u. ä. 1 St./10 Unterkunftsplätze, mind. 2 St.  
    
9.0 Gewerbliche Anlagen   
9.1 Handwerks- und Industriebetriebe 1 St./80 m² HNF oder je 3 Beschäftigte 20 % 
9.2 Lagerräume, Lagerplätze, Ausstellungs- 

und Verkaufsplätze 
1 St./80 m² HNF oder je 3 Beschäftigte  

9.3 Kraftfahrzeugwerkstätten 6 St./Wartungs- und Reparaturstand  
9.4 Tankstellen mit Pflegeplätzen 8 St./Pflegeplatz, bei Einkaufsmöglich-

keit über Tankstellenbedarf hinaus: 
Zuschlag nach 3.1 

 

9.5 Automatische Kfz-Waschanlagen 5 St./Waschanlage  
9.6 Kraftfahrzeugwaschplätze zur Selbstbe-

dienung 
3 St./Waschplatz  

    
10. Verschiedenes   
10.1 Kleingartenanlagen 1 St./2 Kleingärten  
10.2 Friedhöfe 1 St./1.500 m² Grundstücksfläche, 

mind. 10 St. 
 

 
 
 
Anmerkungen: 
 
St. = Stellplatz 
 
HNF = Hauptnutzfläche nach DIN 277 Teil 2. Nebennutzflächen, wie z. B. Sanitärräume, Garderoben, Ab-

stellräume oder Personalräume bleiben außer Ansatz 
 
HNF(V) = Verkaufsnutzfläche, Ladezonen, Büros, Personal-, Sanitär-, Lager- und Werkräume bleiben außer 

Ansatz. Alle übrigen Flächen, wie z. B. Eingangsbereiche, Kassenzonen oder Ausstellungsflächen im 
Freien sind einzubeziehen. 

 


